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         Friedrichsdorf, 25.02.2026 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich einige Fragen, die wiederholt bezüglich des Ganztags gestellt worden sind, 

beantworten. 

Abholzeiten: 

Grundsätzlich melden Sie Ihr Kind für ein Modul bis 15 Uhr oder bis 17 Uhr an. Diese Zeiten sollten auch als 

Abholzeiten grundsätzlich eingehalten werden.  

Der Hochtaunuskreis als Ganztags-Träger hat für Eltern, die Ihr Kind bis 17 Uhr anmelden, jedoch eine 

Möglichkeit geschaffen, an zwei Tagen pro Woche um 15 Uhr oder um 16 Uhr abzuholen. Dazu werden 

diese Eltern eine weitere Abfrage erhalten, in der sie frühere Abholzeiten für bestimmte Tage ankreuzen, 

die dann für mindestens ein Schulhalbjahr gelten. Dabei ist zu beachten, dass die Auswahl abweichender 

Abholzeiten nicht zur Reduzierung des Betreuungsentgelts führt. 

Feste Abholzeiten erhöhen die Qualität der Betreuung, da die Mitarbeitenden weniger mit der Übergabe 

der Kinder an ihre Eltern beschäftigt sind und mehr Zeit für die Betreuung selbst bleibt. Dennoch gibt es 

immer individuell wichtige Gründe, warum Sie Ihr Kind zu von der Regel abweichenden Zeiten abholen 

müssen. Bitte richten Sie dann eine entsprechende Anfrage an die Schulleitung. Die Gründe für die 

Genehmigung eines entsprechenden Antrags sind im Gegensatz zum Schulvormittag sehr viel weitergefasst 

– auch über wichtige Arzttermine hinaus. 

Bus: 

Bislang gibt es einen Schulbus nach 15 Uhr und nach 16 Uhr. Der Hochtaunuskreis wird entsprechend der 

Anmeldungen prüfen, inwiefern ein weiterer Bus am Nachmittag bestellt werden kann. 

AG´n und Chor: 

Grundsätzlich gilt: AG´n können nur von Kindern besucht werden, die im Pakt für den Ganztag angemeldet 

sind. Hintergrund ist u.a. die (Mit-)Finanzierung über den Ganztag. Im Nachgang zum Ganztags-

Elternabend wurde mir mitgeteilt, dass Schulchöre von dieser Regelung ausgeschlossen sind (Vereinbarung 

zwischen Hochtaunuskreis und Schulamt). Am Chor können also auch weiterhin alle Kinder der Schule 

teilnehmen – unabhängig davon, ob sie im Pakt für den Ganztag, im Hort oder in keiner 

Nachmittagsbetreuung sind. Darüber hinaus ist es nicht ausgeschlossen, dass einzelne AG´n zustande 

kommen, die zeitlich nicht direkt an den Ganztag gebunden sind und somit allen Kindern offenstehen.  

Personal im Pakt für den Ganztag 

Zum einen gibt es in Abhängigkeit von den Anmeldezahlen eine höhere Lehrerstellenzuweisung, zum 

anderen wird die Betreuung durch pädagogisches Personal verstärkt und bereits jetzt durch pädagogisches 

Fachpersonal geleitet. 
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Anmeldefrist: 

Denken Sie bitte an die Abgabe der Anmeldungen zum Pakt für den Ganztag am kommenden Freitag 

(27.02.26). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Elterninformation“ 

(Präsentation des Elternabends zum Ganztag, Anmeldeformular). Gibt es noch Unklarheiten über die 

Einschulung Ihres Kindes (Kann-Kinder, Zurückstellungen), ist eine spätere Anmeldung zum Pakt für den 

Ganztag möglich. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Dirk Hempelmann 


